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Änderungsallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest 
Verlängerung des Ausstellungsverbotes für Geflügel und in Gefangenschaft 
gehaltene Vögel anderer Arten bis auf Widerruf 

Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erlässt folgende Allgemeinverfügung: 

Gemäß § 65 der Geflügelpest-Verordnung und § 4 Absatz 2 Viehverkehrsverordnung (ViehVerk
VO) wird zur Vermeidung des Eintrages der Geflügelpest in Geflügelbestände durch Wildvögel 
folgendes angeordnet: 

1. Das Verbot der Durchführung von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher 
Art von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten wird bis auf 
Widerruf durch das Amt für Verbraucherschutz des Landratsamtes des Landkreises 
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge verlängert. 

2. Die sofortige Vollziehung von Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

3. Diese Allgemeinverfügung wird durch ortsübliche Bekanntmachung verkündet und tritt am 
16.01.2016 um 0.00 Uhr in Kraft. 

4. Einsichtnahme 
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann zu den Geschäftszeiten 
im Landratsamt in Pirna sowie auf der Internetseite des Landkreises Sächsische Schweiz
Osterzgebirge (http://www.landratsamt-pirna.de) eingesehen werden. 

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

Begründung 

I. Sachverhalt 

Hinweis: Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente. 

Hauptsitz: 
Schloßhof 2/4 
01796 Pirna 

Allgemeine Öffnungszeiten: Öffnungszeiten Bürgerbüro (PIR, FTL.DW) 
Montag 08:00 - .12:00 Uhr Montag 08:00 - 16:00 Uhr 

D. t /D t 08:00 - 12:00 Uhr D' t ID t 08 oo 18 oo Uh 1ens ag onners ag · 13:00 _ 18:00 Uhr 1ens ag onners ag : - : r 

Telefon: . +493501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag Mittwoch 08:00 - 13:00 Uhr 
Telefax: +493501 515-1199 Freitag 08:00 - 12:00 Uhr Freitag 08:00 - 13:00 Uhr 

Internet: www.landratsamt-pirna.de Sch/ießlage: Tag nach Himmelfal]rt. 24. und 31. Dezember des JaiJres 

Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden- BIC: OSDDDE81XXX IBAN: DE12 8505 0300 3000 001920 
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Am 20. November 2016 wurde in einer amtlichen Probe (verendeter Wildvogel) im Landkreis 
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge das Virus der hochpathogenen aviären Influenza im folgen
den HPAI (Geflügelpest) des Subtyps H5N8 durch das nationale Referenzlabor nachgewiesen 
und damit der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest amtlich festgestellt. Seit dem 19. De
zember 2016 ist in 7 weiteren Fällen im Landkreis das hochpathogene Geflügelpestvirus H5N8 
amtlich bestätigt worden. Seit dem 01.01 .2017 sind weitere 32 Ausbrüche in der Wildvogelpopu
lation aber auch in Nutzgeflügelbeständen in Deutschland bestätigt worden. Das Auftreten von 
HPAIV H5N8 in 16 europäischen Staaten (Ungarn, Polen, Kroatien, Schweiz, Österreich, 
Deutschland, Dänemark, Niederlande, Schweden, Finnland, Frankreich, Rumänien, Serbien, 
Großbritannien, Griechenland, Bulgarien) und die schnelle Verbreitung weisen darauf hin, dass 
die räumliche Ausbreitung der Infektion derzeit mit großer Dynamik erfolgt. Ein Ende der Geflü
gelpestkrise ist derzeit nicht absehbar. 

II. Rechtliche Würdigung 

Das Amt für Verbraucherschutz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist auf 
Grundlage das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen § 8 Abs. 2 
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz 
(SächsAGTierGesG) vom 09.07.2014 (SächsGVBI. Nr. 10 S. 386) die sachlich zuständige Be
hörde. 
Die örtliche Zuständigkeit geht aus § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 
dem Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für 
den Freistaat Sachsen vom 19.05.2010 hervor. 

zu 1: Gemäß § 65 Geflügelpest-Verordnung ist die zuständige Behörde befugt, bei Feststellung 
der Geflügelpest bei einem Wildvogel weitergehende Maßnahmen nach§ 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 
Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 23 TierGesG anzuordnen. 
Das Friedrich-Loeffler-lnstitut (FLI) hat in seinen Risikobewertungen (letztmalig vom 22.Dezember 
2016) zur Einschleppung sowie des Auftretens von hochgradig hochpathogenem aviären ln
fluenzavirus in Hausgeflügelbestände das grundsätzliche Risiko der Einschleppung hochpatho
gener Influenzaviren über infizierte Wildvögel bestätigt. Nach einem Eintrag in einen Bestand sind 

. / 

die Folgen für den betroffenen Betrieb (Tötung aller Tiere) immens. 

Aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung ist es hier weiterhin erforderlich, Ausstellungen, Märk
te und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln an
derer Arten zu verbieten. 
Das Zusammentreffen von Vögeln unterschiedlicher Herkünfte, die sich möglicherweise in der 
Inkubationszeit befinden, sowie der Personenverkehr bergen die große Gefahr, dass es ausge
hend von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art zu einer massiven Verbrei
tung der Aviären Influenza kommt. Aufgrund der derzeitigen Intensität der Neufeststellungen ist 
es nicht möglich, anhand von klinischen, serologischen oder virologischen Untersuchungen eine 
Seuchenfreiheit auch in Bezug auf epidemiologische Entwicklungen zu gewährleisten. 

Durch das Verbot von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art wird die Gefahr 
der Verschleppung durch Kontakte zwischen den Tieren unterschiedlicher Herkünfte und mit Per
sonen, die möglicherweise in Kontakt mit Infektionsquellen gekommen sind, vermieden und un
mittelbar minimiert. Mildere Maßnahmen als die angeordnete sind nicht geeignet, um den Kontakt 
von Vögeln unterschiedlicher Herkünfte und unerkannten Infektionsquellen auf Ausstellungen, 
Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art zu verhindern. So wäre hier etwa die Anordnung der 
Untersuchung aller auf Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art zu verbringen
den Tiere als nicht ausreichend für die Prävention anzusehen. ln Anbetracht der mit der Ausbrei
tung der hochpathogenen Aviären Influenza verbundenen immensen Folgen für die betroffenen 
Tiere und Tierhalter sowie der wirtschaftlichen Schäden für die Geflügelwirtschaft muss das lnte-
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resse der Veranstalter an der Durchführung der Ausstellungen etc. zurückstehen. Diese Maß
nahme ist auch verhältnismäßig, weil sie geeignet, erforderlich und angemessen ist. 

Auf Grundlage dieser Risikobewertung ist zur Vermeidung der Einschleppung oder Ver
schleppung der Geflügelpest das Verbot als einzig verbleibendes Mittel erforderlich. 

zu 2: Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. Die Geflügelpest ist eine schnell fortschreitende, akut verlaufen
de und leicht übertragbare Viruskrankheit, welche in Geflügelbeständen zu erheblichen wirt
schaftlichen Verlusten führt und daher ein unverzügliches behördliches Handeln erfordert. 
Es ist daher sicher zu stellen, dass auch während möglicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren 
alle notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und wirksam durchgeführt werden kön
nen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt sowohl im öffentlichen Interesse als auch 
dem Interesse aller beteiligten Halter und auch der Veranstalter. Demgegenüber haben'die Inte
ressen der Veranstalter oder sonstigen Dritten, von der Anordnung vorläufig verschont zu blei
ben, zurück zu stehen. 

zu 3 und 4: Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung nach Ziffer 3 erfolgt auf der Grundlage des 
§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens, des Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgeset
zes (VwVfG) und § 7 der Bekanntmachungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz
Osterzgebirge. Danach gilt eine Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Be
kanntmachung als bekannt gegeben. ln der Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender 
Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden, § 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG. Von dieser Ermächtigung wurde unter Ziffer 3 der Allgemeinverfügung Gebrauch 
gemacht, da die angeordneten tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 

Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt nach § 41 Abs. 4_ S. 1 und 2 VwVfG durch die ortsübliche Be
kanntmachung des verfügenden Teils. Die vollständige Begründung kann im Landratsamt in 
Pirna zu den üblichen Geschäftszeiten und auf der Internetseite des Landkreises Sächsische 
Schweiz- Osterzgebirge (http://www.landratsamt-pirna.de) eingesehen werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und 
Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angespro
chen werden kann. 
Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 

zu 5: Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Verwaltungskostengesetzes 
des Freistaates Sachsen (SächsVwKG). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, -
Landratsamt -, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Hinweis: Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) handelt ordnungs
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Ordnungs
widrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenem Bußgeld bis 
zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 

ßLC:~ 
Benita Plischke 
Amtstierärztin 


